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Anlage A01 Zusätzliche Bedingungen 
zu ‚Besondere Bedingungen: Medizin-/Labortechnik, sowie zugehöriger IT, und Medizinisches Mobiliar ‘ 
 
Kategorie 

 
☐  Großgeräte der Medizin- oder Labortechnik, vernetzt, festeingebaut 

☐  Medizin- und Labortechnik, vernetzt, festeingebaut 

☐  Medizin- und Labortechnik, vernetzt, mobil 

☐  Medizin- und Labortechnik, nicht vernetzt 

☐  medizinisches Mobiliar / nicht elektrifizierte Ausstattung 

 

 
zu Thema ☐   enthalten 

☒   nicht enthalten 

01 Angebotsgültigkeit 
☐  Das Angebot hat eine Gültigkeit von mindestens   6   Monaten. 

03 Angebots- und 

Leistungsumfang 

☐  Der Lieferumfang ist an die Gebäudeinfrastruktur anzuschließen 

 (gemäß  Geräteanforderungen an Elektrik, Datentechnik, Lüftung, Zu- 
 und  Abwasser). Der Anschluss ist mit anzubieten. 
☐  Zum Angebotsumfang gehört ein Musterwartungsvertrag und eine 

 Preisliste der wesentlichen Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien, die 
 der Bieter mit den Ausschreibungsunterlagen einreicht. 

06 Abruf der 

Lieferleistung 
☐  Die Abruffrist beträgt   6   Monate. 

09 Einbringung, 

Installation, 
Inbetriebnahme 

☐  Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, sind die labor - 

 und medizintechnischen Geräte einschließlich der gerätespezifischen IT 
 an der Verwendungsstelle durch den Auftragnehmer aufzustellen und 
 in Betrieb zu nehmen. 

11 Dokumentation ☐  Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber kostenlosen Zugang zu 

 sämtlichen herstellerbetriebenen Portalen zu verschaffen, die 
 technische Unterlagen anbieten. 

☐  Zusätzlich muss eine Liste der im Reparaturfall benötigten Ersatzteile, 

 inkl. der dazugehörigen Preisliste, übergeben werden. Weiterhin 
 sind die im Reparaturfall aufgerufenen Stundenverrechnungssätze 
 aller Art für Systeme mit und ohne Dienstleistungsvereinbarung zu 

 übergeben. 
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15 Verpackung und 
Versand 

☐ Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von ihm zu liefernden labor - 

 und medizintechnischen Geräte einschließlich der gerätespezifischen IT 

 nach ihrer Nutzdauer auf Wunsch des Auftraggebers spätestens 6 
 Wochen nach Aufforderung unentgeltlich zurückzunehmen. Hiervon 
 umfasst sind die fachgerechte Demontage und ggf. die 

 ordnungsgemäße Entsorgung. Die Entsorgung durch den 
 Auftragnehmer hat so zu erfolgen, dass gespeicherte Daten weder 
 lesbar noch rekonstruierbar sind. Die Auftraggeber ist berechtigt, vor  
 der Abholung zur Entsorgung Teile zu entfernen. 

 


